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1963. Quartierplan (Genehmigung). '1it ~ lll ~:1 >e vom 
~8 . Märr. 1960 ersuchte dcl' fl emei.ndPrat Opfikon um Ge­
nehmigung seines Beschlusses vom 18. Dezember 1959 be­
treffend die Festsetzung des Qua rtierplanes Nr. 9 Grätzli­
Zibert in Opfikon und "\Vallisellen. Di.esm- Beschluss .wurde 
am 8. ,Januar 1960 i.m kanton alen Arntshlatt ve1·öffentlicht 
sowie den betroffenen Gnmcl eigentümern r.ugestellt. Der 
Gemeinderat 'Vallisellen hat mit Beschluss vom 23. Februar 
1960 der Festsetzung des Quartierplanes ebenfaUs zuge­
stimmt und die betroffenen Grundeigentümer hievon benach­
richtigt. Gemäss Zeugnissen des Bezirksrates Bülach vom 
22. März und 8. April 1960 sind heute keine Rekurse mehl' 
g1eg•en die beiden Gemeinderatsbeschlüsse anhängig. 

Das Quartierplangebiet wird im Nordosten dm·ch die 
Obere Wallisellenstrasse, im Südwesten durch <lie Riet­
grabenstrass·I:', im Nordwesten durch die projektierte öffent­
liche Strasse A und im Südosten durch die projektierte 
öffentliche Strasse B beg1·enzt . Für die weitere Erschliessung 
des Quartierplangebietes sind vier Verbindungsstrassen 
(C-F') zwischen den beiden Strassen A und B vorgesehen. 
Die Baulinien weisen Abstände zwischen 18 und 22 m auf; 
diese entsprechen der Bedeutung der Erschliessungsstrassen. 

Im südlichen Teil des Quartierplangebietes drängt sich 
eine Grenzbereinigung zwischen den beiden Gemeinden 
Opfikon und Wallis:ellen auf, damit klare Verhältnisse übet· 
Eigentum, Bau und Unterhalt der Rietgrabenstrasse und <ler 
projektierten öffentlichen Strasse B geschaffen werden kön­
nen. Der Gemeinderat Opfikon hat mit Schreiben vom 19. 
April 1960 zugesichert, dass er das Grenzbereinigungsver­
fahren sofort nach Genehmigung des Quartierplanes durch­
führen werde. Dem Vorhaben dürfte seitens der interessierten 
Gemeinde Wallisellen nichts entgegenstehen, nachdem deren 
Gemeinderat clem Quartierplan ebenfalls zugestimmt hat. Der 
Genehmigung der Vorlage steht bei dieser Sachlage nichts 
entgegen. 

Auf Antrag der Baudirekti<nt 
beschliesst der Regiet·ung·srat: 

l. Die Beschlüsse des G emei11deratP8 Opfikou (vom 18. 
Dezl:'m her 1959) und des Gemeinderates Wallisellen (vorn 
23. Februar 1960) betreffend T<'estsetzung cles Quartier­
planes Nr. 9 Grätzli-Zibcrt mit Baulinien der Erschliessungs­
strassen wird gernäss dem eingereichten Pl:m genehmigt. 

II. Es wird davon Kenntnis genommen, dass zwischen 
den Gemeinden Opfikon und Wallisellen ungesäumt efo 
Orenzbereinigungsverfähren über den südlichen 'l'eil des 
QuartierpJangebietes durchgeführt wird. 

III. Die Gemeinderäte Opfikon und Wallisellen wer.den 
eingeladen, die Genehmigung· gernäss Dispositiv [ öffentlich 
bekanntzumachen. 

IV. Mitteilung an die GemeinderätP Opfikon und Walli­
sellen, unter Rücksendung· eines Planexempfores mit Ge-



11eh11iigu11g~vermerk, a11 (le!i U(•111Pi11tlernt Opfikon, tkr1 l\!' ­
i-:il'ksn1t Bülach iwwie m1 lliL' Dfrrktion Lle1· iiffont1'ichc11 
l~autcn. 

Zürich, Llen G. Mni 1960. 

Vor dem Regierungsrate , 

Der Staatsschreiber: 
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